
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 EisbBFG Anwendungsbereich
 EisbBFG - Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

§ 1.

Die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/782 über die Rechte und P4ichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr,

ABl. Nr. L 172 vom 17.05.2021 S. 1, sind auf Beförderungen von Fahrgästen durch Eisenbahnverkehrsunternehmen auf

Hauptbahnen und vernetzten Nebenbahnen anzuwenden.

In Kraft seit 20.07.2024 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eisbbfg/paragraf/1
file:///

	§ 1 EisbBFG Anwendungsbereich
	EisbBFG - Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetz


